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THEMENDOSSIER

Antimuslimischer Rassismus

Ausgangslage und Relevanz
Die jährlichen Berichte der Europäischen Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) legen dar, dass 
antimuslimischer Rassismus in einer Mehrheit der eu­
ropäischen Staaten weit verbreitet ist. So stellt ECRI 
eine gefährliche Normalisierung von antimuslimisch 
rassistischem bzw. muslimfeindlichem Gedankengut 
fest. Als besonders verwundbar gelten Frauen, na­
mentlich aufgrund der Sichtbarkeit durch das Tragen 
eines Kopftuchs. Sie werden Ziel verbaler, aber auch 
körperlicher Attacken. In seinen Abschliessenden Be­
merkungen zum Staatenbericht der Schweiz 2021 wies 
der UNO-Ausschuss für die Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (CERD) auf die Zunahme von 
antimuslimisch rassistischen Äusserungen, vor allem 
Online, in Zusammenhang mit der COVID-19-Pande- 
mie hin. Zuvor (Abschliessende Bemerkungen zum 
Staatenbericht 2014) äusserte sich der CERD besorgt 
über rassistische Stereotypen in den Medien und in 
Abstimmungskampagnen von rechtspopulistischen 
Parteien, namentlich gegen Musliminnen und Musli­
me. Ebenfalls kritisierte er den ausländerfeindlichen 
Ton von gewissen Volksinitiativen, unter ihnen die so­
genannte «Minarettinitiative». Bereits im Vorfeld der 
Abstimmung dieser Initiative w ar eine Verschärfung 
des Klimas in der öffentlichen Debatte zu beobachten. 
Nach dem 11. September 2001 gerieten Musliminnen 
und Muslime in einen terroristischen Generalverdacht. 
In öffentlichen Debatten und Medienberichten wer­
den seither zunehmend die Gefahren des «islamischen 
Fundamentalismus» beschworen und eine ganze Glau­
bensgemeinschaft stigmatisiert. Seit dem Aufstieg des 
«Islamischen Staates» und einer Welle von Anschlägen 
in Westeuropa steht der Zusammenhang zwischen dem 
Islam als Religion und der Anwendung von Gewalt im 
Zentrum der politischen Debatte. Hinzu kommen die 
Themen Integration, Radikalisierung und Prävention.

In der Schweiz leben rund 5,4 %  Menschen, die mus­
limischen und aus dem Islam hervorgegangenen Ge­
meinschaften angehören (BFS, Religionszugehörigkeit 
der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, 2018­
2020) . Der Anteil der praktizierenden Musliminnen 
und Muslime ist ähnlich hoch wie der in anderen Glau­
bensgemeinschaften.

Die Umfrage Zusammenleben in der Schweiz 2020 des 
BFS ergab, dass 12 %  der Schweizer Bevölkerung ne­
gative Gefühle gegenüber Musliminnen und Muslimen 
hegen (2018 waren es 11 % ). Mit negativen Vorurtei­
len konfrontiert, gaben 20 %  an, diesen zuzustimmen 
(2018 waren es nur 14 % ). Negative Meinungen und 
Stereotype über Musliminnen und Muslime erfahren 
somit bei der Bevölkerung die höchste Zustimmung 
bzw. die geringste Ablehnung, verglichen mit solchen 
über Jüdinnen und Juden oder Schwarze Personen. 
Anfang 2017 wurden rund 1200 Personen für die Stu­
die «Sicherheit 2017» der Militärakademie an der ETH 
Zürich und des CSS befragt, ob sie den Islam für eine 
Gefahr für die Sicherheit der Schweiz halten. 46 %  der 
Befragten antworteten mit «Ja».

2016 fühlten sich Angehörige des muslimischen 
Glaubens im Vergleich zu anderen Glaubensgemein­
schaften am häufigsten aus religiösen Gründen diskri­
miniert. Gemäss der Erhebung zur Sprache, Religion 
und Kultur 2019 des BFS waren in den letzten zwölf 
Monaten rund 35 %  der muslimischen Befragten min­
destens in einer konkreten Situation in der Schweiz 
aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert 
worden. Am häufigsten geschehe dies im Berufsleben, 
in der Schule oder bei der Ausbildung, im öffentlichen 
Raum, beim Kontakt mit Behörden und bei der W oh­
nungssuche.
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Definitionen
Der Begriff Muslim/Muslimin bezeichnet eine Person, 
die dem Islam angehört. Musliminnen und Muslime 
sind eine sehr diverse Gruppe. Sie haben zahlreiche 
unterschiedliche Staatsangehörigkeiten und gehören 
verschiedenen Glaubensgruppen an. Die grössten 
Gruppen bilden die Sunniten und die Schiiten. Die 
Bezeichnung «Muslim» wird mitunter willkürlich für 
Personen verwendet, die aus muslimischen Ländern 
stammen, obwohl die geographische Herkunft es nicht 
erlaubt, die Religion des/der Einzelnen zu bestimmen.

Als antim uslim ischer Rassism us (oder auch Mus­
limfeindlichkeit) wird eine ablehnende Haltung und 
Einstellung bezeichnet, bei der Musliminnen und Mus­
lime aufgrund von bestimmten Merkmalen von Kultur, 
Religion und Herkunft als «fremd» konstruiert wer­
den. Musliminnen und Muslime oder Menschen, die 
als muslimisch wahrgenommen werden, gelten häu­
fig als fanatisch, aggressiv, frauenunterdrückend oder 
Menschenrechte missachtend (vgl. BFS, Zusammenle­
ben in der Schweiz 2019) . Diese Stereotypisierungen 
können dazu verwendet werden, um die Diskriminie­
rung von Musliminnen und Muslimen in den Bereichen 
Gesellschaft, Rechtssetzung und -anwendung, Polizei, 
Gesundheitswesen, Einbürgerung, Arbeitswelt, W oh­
nungssuche sowie Bildung zu rechtfertigen.

Während sich der Begriff antimuslimischer Rassismus 
bzw. Muslimfeindlichkeit auf die betroffenen Men­
schen bezieht, zielt der Begriff Islam ophobie/Islam - 
feind lichkeit, primär auf die Religion als solche. Es 
handelt sich dabei um eine globale Ablehnung des 
Islams, welcher als fremd, gewalttätig, frauenfeind­
lich und bedrohlich wahrgenom m en w ird. Der Begriff 
Islamophobie/Islamfeindlichkeit wird jedoch häufig 
sehr pauschal verwendet und fasst dabei auch den 
auf die Menschen gerichteten antimuslimischen Ras­
sismus mit ein.

Von der Islamophobie/Islamfeindlichkeit w ie auch vom 
antimuslimischen Rassismus bzw. von der Muslim­
feindlichkeit zu unterscheiden ist die legitime Islamkri­
tik, die, w ie die Kritik an jeglicher Religion, in einer 
offenen Gesellschaft erlaubt sein muss. Islamophobie 
und rassistische, negative, stereotype und pauscha­
lisierende Aussagen dürfen jedoch nicht unter dem 
Deckmantel der Islamkritik legitimiert werden. Es ist 
wichtig, eine Unterscheidung zu treffen, auch wenn 
die Grenze oftmals nicht leicht erkennbar ist. Als 
Islamismus werden im heutigen Diskurs in westlichen 
Ländern politische Ideologien bezeichnet, welche sich

des Islam bedienen, um extremistische, fundam enta­
listische sowie patriarchalische Haltungen zu begrün­
den. Gemeinhin wird unter Islamismus eine Position 
verstanden, die die soziale Ordnung gemäss dem Is­
lam gestalten möchte. Häufig werden die Begriffe 
Islam und Islamismus fälschlicherweise miteinander 
vermischt.
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Kontext
Bis in die 1970er-Jahre w ar die Anzahl Personen mus­
limischen Glaubens mit ca. 16 000 Personen in der 
Schweiz sehr klein. Heute leben rund 450 000 Mus­
liminnen und Muslime hier. Der grosse Anstieg er­
folgte in mehreren Etappen. Seit den Sechzigerjahren 
kamen Menschen aus dem damaligen Jugoslawien 
und aus der Türkei als Arbeitskräfte in die Schweiz. Ein 
Teil von ihnen w ar muslimischen Glaubens, aber das 
spielte damals keine Rolle. Von den Medien und der 
Gesellschaft wurden sie als Türken oder Jugoslawen 
oder einfach als «Gastarbeiter» bezeichnet. Ihre Reli­
gionszugehörigkeit w ar zweitrangig, ihre Kultur und 
religiösen Praktiken waren beinahe gänzlich auf den 
Privatbereich beschränkt. Diese Gastarbeiterinnen und 
Gastarbeiter galten als Saisonniers und durften sich in 
der Schweiz vorerst nicht dauerhaft niederlassen. Es 
handelte sich also zunächst um eine provisorische Ein­
wanderung.

Eine zweite Einwanderungsbewegung fand in der 
zweiten Hälfte der Siebzigerjahre statt, als die Schweiz 
die Gesetze für ausländische Arbeiterinnen und Arbei­
ter änderte und den Familiennachzug bewilligte. Die­
se Entscheidung führte zu einer grundlegenden Ver­
änderung der muslimischen Präsenz in der Schweiz, 
die nunmehr dauerhaft wurde. Folglich waren Musli­
minnen und Muslime fortan nicht mehr mehrheitlich 
männliche Arbeitskräfte, sondern wurden mit dem 
Zuzug von Frauen und Kindern zu einer neuen Kom­
ponente in der schweizerischen Kulturlandschaft. In­
zwischen sind nicht nur Kinder, sondern auch Enkel­
kinder von Eingewanderten in der Schweiz geboren 
und verwurzelt.

Die Zuwanderung im Asylbereich, die bereits in den 
Sechzigerjahren einsetzte, über die 90er-Jahre weiter­
führte mit Asylsuchenden aus dem früheren Jugosla­
wien (vorwiegend Bosnien und Kosovo) und heute mit 
den Konflikten in Syrien und in Afghanistan weitere 
Menschen muslimischen Glaubens nach Europa und 
in die Schweiz führt, ist eine weitere Erklärung für den 
Anstieg der Personen muslimischen Glaubens in der 
Schweiz. In den letzten Jahren zählten Menschen aus 
Syrien, Afghanistan und der Türkei zu den grössten 
Gruppen von Asylsuchenden in der Schweiz.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kam 
es im Zusammenhang mit dem Wandel des globalen 
Islamdiskurs auch in der Schweiz zu einer Diskurs- und 
Wahrnehmungsverschiebung. Die religiöse Zugehörig­
keit ist an die Stelle der Herkunft getreten, aus «Ju­

goslawen» und «Türken» wurden «Muslime». Die 
unterschiedlichen Hintergründe zeigen jedoch, dass 
Musliminnen und Muslime in der Schweiz keine ho­
mogene Gruppe bilden. Sie stammen nicht nur aus 
unterschiedlichen Ländern (etwa die Hälfte der musli­
mischen Personen in der Schweiz stammt aus dem Bal­
kan, ein Fünftel aus der Türkei, weniger als ein Zehntel 
aus arabischen Ländern), sie gehören auch verschie­
denen Glaubensgemeinschaften an (die grösste Glau­
bensgemeinschaft hierzulande ist die der Sunniten). 
Demografisch sind sie eine sehr junge Gruppe und 
40%  besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft (BFS).

Entsprechend ihrer nationalen und kulturellen Her­
kunft sowie ihrer religiösen Ausrichtung innerhalb des 
Islams sind Musliminnen und Muslime in der Schweiz 
sehr unterschiedlich organisiert, in erster Linie in pri­
vatrechtlichen Vereinen mit einem ethno-kulturellen 
und sprachlichen Bezug. Die Grenzen werden aber mit 
der jungen Generation fliessender: Viele der Vereine 
sind inzwischen mehrsprachig und die Landesspra­
chen der Schweiz spielen eine wachsende Rolle.

Stereotype gegenüber Musliminnen und Muslimen 
haben historische Wurzeln, die bis zu den Kreuzzü­
gen, der Eroberung Spaniens durch die Mauren und 
die Kriege gegen das Osmanische Reich im 16. und 
17. Jahrhundert zurückreichen. Stereotype Bilder von 
Musliminnen und Muslimen bestanden in Europa lan­
ge vor dem 11. September und wurden auch in der 
Schweiz über Medien, Literatur, Musik, Kunst, W issen­
schaft, Lehrbücher und Alltagskultur transportiert. Die 
iranische Revolution, das Auftreten des radikalen Is­
lams auf der internationalen Bühne sowie der Konflikt 
im Irak machten den Islam zu einem internationalen 
Thema. Umfragen und Studien zeigen, dass Meinun­
gen gegenüber dem Islam als abstrakte Religion deut­
lich negativer sind als Meinungen zu Personen musli­
mischen Glaubens.
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Rechtliche Grundlagen
Die nachstehend erwähnten rechtlichen Grundlagen 
beziehen sich nicht nur auf antimuslimischen Rassis­
mus. Sie erfassen auch andere Formen von Rassismus 
und rassistischer Diskriminierung.

Seit 1994 ist die Schweiz Mitglied des Internationa­
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von

Nicht alle antimuslimisch rassistischen Handlungen 
oder Aussagen sind strafbar, sei es, weil sie nicht öf­
fentlich gemacht wurden oder weil andere rechtliche 
Erfordernisse fehlen. Zu betonen ist in diesem Zusam­
menhang, dass Handlungen oder Aussagen trotzdem 
muslimfeindlich bzw. rassistisch sein und antimuslimi­
sche Vorurteile begünstigen können. Selbstverständ­
lich sind namentlich auch antimuslimisch rassistisch 
motivierte Körperverletzungen (Art. 122 ff. StGB), 
Sachbeschädigungen (Art. 144 StGB) und Ehrverlet­
zungen (Art. 173 ff. StGB) strafbar. Bei diesen Straf- 
normen führt jedoch, im Gegensatz zu vielen auslän­
dischen Rechtsordnungen, die rassistische Motivation 
nicht zwingend zu einer Strafverschärfung. Ausserdem 
besteht ein Verbot der Störung der Glaubens- und 
Kultusfreiheit (Art. 261 StGB), das sämtliche Überzeu­
gungen in Glaubenssachen vor Verspottung und ihre

Rassendiskriminierung ICERD (auch UN-Rassendiskri- 
m inierungskonvention) . Voraussetzung für dessen 
Ratifizierung w ar die 1994 in einer Volksabstimmung 
angenommene Strafnorm gegen Diskriminierung und 
Aufruf zu Hass (Art. 261bis StGB), die 1995 in Kraft 
trat. Seither ist öffentlich geäusserter Rassismus in der 
Schweiz unter gewissen Voraussetzungen strafbar:

Glaubensstätten und Kultushandlungen vor tätlichen 
Angriffen schützt.

Weitere rechtliche Grundlagen, die im Zusammenhang 
mit antimuslimischem Rassismus eine Rolle spielen kön­
nen, sind die Menschenwürde (Art. 7 BV), die Rechts­
gleichheit (Art. 8 BV), die Glaubens- und Gewissensfrei­
heit (Art. 15 BV) sowie der Persönlichkeitsschutz nach 
Art. 28 ff. ZGB. Wird eine Muslimin wegen Tragen des 
Kopftuches nicht angestellt, kann es sich dabei um eine 
indirekte Geschlechterdiskriminierung handeln, die ge­
mäss Art. 3 GIG unzulässig ist. Antimuslimischer Rassis­
mus zieht unter Umständen auch eine Verletzung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK (Art. 
14 EMRK, der allerdings in Kombination mit weiteren 
Konventionsrechten geltend gemacht werden muss) 
und anderer internationaler Normen nach sich.

1 W er öffentlich gegen eine Person oder eine  
Gruppe von Personen w egen ihrer Rasse, 
Ethnie, Religion oder sexuellen O rientie­
rung zu Hass oder D iskrim inierung aufruft,
Darunter fällt etwa, wenn Im Internet gegen 
Musliminnen und Muslime zu Hass oder Diskri­
minierung aufgerufen wird.

2 w er öffentlich Ideologien verbreitet, die auf 
die system atische Herabsetzung oder Ver­
leumdung dieser Personen oder Personen­
gruppen gerichtet sind,
So etwa, wenn jemand durch Wort oder Schrift 
(z.B. Flyer) antimuslimisch rassistische Ideologien 
verbreitet.

3 w er mit dem gleichen Ziel Propagandaak­
tionen organisiert, fördert oder daran teil­
nimmt,
Beispielsweise, die Veranstaltung einer Demons­
tration, an der zu Hass an Musliminnen und 
Muslimen aufgerufen wird.

4 w er öffentlich durch W ort, Schrift, Bild, Ge­
bärden, Tätlichkeiten oder in anderer W eise 
eine Person oder eine Gruppe von Personen 
w egen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder se­
xuellen Orientierung in einer gegen die Men­
schenwürde verstossenden W eise herabsetzt 
oder diskriminiert oder aus einem dieser 
Gründe Völkermord oder andere Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich 
verharm lost oder zu rechtfertigen sucht,
Etwa die öffentliche Beschimpfung einer Frau als 
«Drecksmuslimin».

5 w er eine von ihm angebotene Leistung, die 
für die Allgem einheit bestimmt ist, einer 
Person oder einer Gruppe von Personen w e ­
gen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexu­
ellen Orientierung verw eigert,
Wenn einer Frau wegen ihres Kopftuchs der Zu­
tritt in ein Restaurant verweigert wird.

6 w ird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren  
oder Geldstrafe bestraft.
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Auftreten Formen der Diskriminierung

Nach einem sprunghaften Anstieg der Beratungsfälle 
zu antimuslimischem Rassismus im Jahr 2015 verzeich­
net das Beratungsnetzwerk für Rassismusopfer seit
2016 einen konstant hohen Anteil an Beratungsfällen. 
Nicht alle Musliminnen und Muslime sind gleicher­
massen von Abwertung, Diskriminierung und Gewalt 
betroffen, sondern besonders jene, die als eindeutig 
«muslimisch» markiert werden, vor allem durch visuel­
le Zeichen w ie Kopftücher, lange Bärte oder Turbane. 
Frauen mit Kopftuch werden auf der Strasse grundlos 
angepöbelt oder erhalten oft nur schwer eine Lehr- 
oder Arbeitsstelle. Auch Menschen, die sich selbst 
nicht als muslimisch verstehen, können Betroffene 
von antimuslimischem Rassismus sein, beispielsweise 
diejenigen, die aufgrund ihres Namens oder ihrer Her­
kunftssprache als «arabisch» oder «türkisch» wahrge­
nommen werden, aber nicht dem islamischen Glau­
ben angehören.

Allgemein geht es bei antimuslimischem Rassismus 
häufig um das Thema Integration. Integration, die an­
geblich bei Musliminnen und Muslimen mit einer star­
ken religiösen Identität nicht gelinge, eine vermeintliche 
Parallelgesellschaft, die sich bilde, die religiöse Werte 
als wichtiger betrachte als demokratische Grundsätze. 
Der Islam gilt vielfach als vormodern, frauenfeindlich, 
gewaltbereit, undemokratisch und fanatisch. Nega­
tive pauschale Stereotype, w ie die Unterdrückung 
von Frauen, die konservative islamische Gesellschaft, 
Zwangsehe, Ehrenmorde und das Macho-Verhalten 
von muslimischen Männern scheinen in der Schwei­
zer Bevölkerung verankert. Musliminnen und Muslime 
finden sich oft in der Position, sich für das Verhalten 
anderer Muslime rechtfertigen zu müssen. So werden 
etwa Terrorakte von islamistischen Gruppen im Aus­
land mit muslimischen Bürgern und Bürgerinnen in 
der Schweiz in Verbindung gebracht.

Musliminnen und Muslime werden häufig einseitig 
auf ihre Religionszugehörigkeit reduziert, obwohl vie­
le muslimische Personen in der Schweiz religiös nicht 
praktizierender sind als Angehörige der Mehrheitsge­
sellschaft oder sich nicht mit der Fremdwahrnehmung 
identifizieren. Eine Studie der Universität Luzern von
2017 zeigt, dass junge Musliminnen und Muslime sehr 
pragmatisch und kritisch mit den Aussagen religiöser 
Autoritäten umgehen, sei es in der Moschee oder im 
Internet. Das persönliche Umfeld spiele insgesamt eine 
grössere Rolle als bekannte Prediger.

Das Bild von Musliminnen und Muslimen wird 
massgeblich durch die Medien geprägt. Bis in die 
1980er-Jahre tauchten sie in der westlichen Presse nur 
selten auf. Doch seit den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 ist die Berichterstattung zu Musli­
men massiv gestiegen. Seit den Anschlägen in Madrid 
(2004) und London (2005) findet die Kategorie «Mus­
lime» nicht nur in den internationalen Nachrichten 
der Schweizer Medien Niederschlag, sondern wird 
auch für die Schweiz «problematisiert». Die Ankunft 
des dschihadistischen Terrorismus in Europa hat dazu 
geführt, dass der Islam als mögliche Bedrohung für die 
Schweiz dargestellt wird. Auch das Thema Radikalisie­
rung rückte in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit 
vermehrt in den Mittelpunkt. Für Musliminnen und 
Muslime w irkt sich das negative Image konkret aus.

Weiter beeinflussen politische Akteure das Bild von 
Musliminnen und Muslimen, indem sie die angebliche 
Unvereinbarkeit des Islams mit der Schweiz propa­
gieren. Zum Beispiel, wenn diskutiert w ird, ob Kinder 
noch Schweinefleisch mit in die Schule bringen sollten 
oder w ie in Schulen Weihnachten gefeiert wird. Ein 
Blick in parlamentarische Vorstösse zeigt, dass ver­
mehrt Vorstösse zu den Themen Radikalisierung und 
Dschihadismus eingereicht wurden. In Abstimmungs­
und Wahlkampagnen wurde das Thema Islam in den 
letzten Jahren instrumentalisiert und Musliminnen 
und Muslime stark stigmatisiert. Die Minarettinitiative 
(2009) gilt dabei als Schlüsselereignis. Deren Annah­
me w ar für viele ein Schock. Für muslimische Personen 
w ar es eine tiefe Verletzung gepaart mit der Angst, in 
Zukunft nur noch als «Muslime» wahrgenommen zu 
werden. 2021 wurde die Volksinitiative «Ja zum Ver­
hüllungsverbot» angenommen, mit der die Gesichts­
verhüllung im öffentlichen Raum verboten wird. Da 
die Absicht des Initiativkomitees nicht zu übersehen 
war, wurde sie unter anderem auch «Burka-Initiative» 
genannt.1 Schon zuvor (2004) wurde mit einer Kam­
pagne gegen die erleichterte Einbürgerung ein Schre­
ckensszenario von «mehr Muslimen als Schweizern» 
im Jahr 2050 heraufbeschworen. Wobei sie, abgese­
hen von der drastischen Übertreibung, die auf keinen 
Fakten beruht, ausser Acht liess, dass auch Personen 
muslimischen Glaubens Schweizer sein können.

Bei solchen politischen Debatten kommen muslimi­
sche Personen meist erst im Nachhinein zu Wort und 
wenn, dann meist jene Akteurinnen und Akteure, die 
besonders polarisierende Positionen vertreten, die
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nicht derjenigen der Mehrheit der Musliminnen und 
Muslime entsprechen. Dies zeigt etwa eine Studie des 
Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft 
der Universität Zürich (fög) über den Abstimmungs­
kampf um das Verhüllungsverbot. Die Sichtbarkeit von 
muslimischen Akteurinnen und Akteuren w ar sowohl 
in den klassischen Medien als auch in den Sozialen 
Medien sehr gering.

In den vergangenen Jahren hat sich die Problematik 
hasserfüllter, hetzerischer, rassistischer und diskrimi­
nierender Äusserungen in sozialen Netzwerken zuge­
spitzt. Islamfeindliche Organisationen, w ie die Iden- 
titären, Pegida oder Stop the Islamisation of Europe 
(SIE) verbinden sich über Soziale Medien und sind 
zunehmend transatlantisch vernetzt. Sie organisieren 
Tagungen namens «Counterjihad» in europäischen 
Städten und Aufmärsche gegen die «schleichende 
Islamisierung» und werden dabei von Politikerinnen 
und Politikern sowie Parteien aus dem rechten Lager 
unterstützt.

In der Sammlung von Schweizer Rechtsfällen der EKR 
ist auffallend, dass eine grosse Mehrheit der Fälle an­
timuslimisch rassistische Kommentare in den Sozialen 
Medien betreffen. Die Sammlung der EKR zählt seit 
1995 über 90 Strafverfahren wegen antimuslimischem 
Rassismus.2 Das ist knapp 10 %  aller Strafverfahren 
gestützt auf Art. 261bis StGB. In 71 Fällen kam es zu 
einem Schuldspruch. Im Unterschied zu anderen eu­
ropäischen Ländern gab es in der Schweiz bisher nur 
vereinzelt tätliche Übergriffe gegen muslimische Men­
schen. Besonders verletzlich sind Frauen, die ein Kopf­
tuch tragen, da sie damit als Musliminnen erkannt 
werden. In folgenden Beispielen wurde die Täterschaft 
nach Art. 261bis StGB verurteilt:

•  Aufrufe zu Hass auf Facebook gegen Mus­
liminnen und Muslime: «Es w ird Zeit, das 
[sic] w ir die W elt von diesem  1.6 mia. Zel­
len Krebsgeschw ür (Muslime) befreien»  
sow ie «mir kommt gleich das kotzen... 
w ann w ird diese religion endlich ausge­
rottet?!?»

•  Ein Tweet mit der Aussage «vielleicht 
brauchen w ir w ieder eine Kristallnacht. 
diesm al für Moscheen»

•  Rassistischer Artikel in einer Parteizei­
tung mit dem Titel «Darum dürfen w ir  
Muslime gar nie einbürgern»

•  Der Kom m entar «Ein toter Muslem ist 
ein guter Muslem» auf der W ebseite des 
«Haus der Religionen»

•  Ein Zeitungsartikel, in dem M usliminnen  
und Muslime mit W ildschw einen und 
schw arzen Hunden verglichen w erden

•  Beschimpfung einer Muslimin durch eine 
Nachbarin als «islamistische Terroristin» 
und «muslimische Schlampe» sow ie He- 
rabreissen des Kopftuchs und Ziehen an 
den Haaren einer Muslimin
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1 Vgl. M edienm itteilung der EKR , https://w w w .ekr.adm in.ch/ 
pdf/CFR Abstim m ung vom 07 .02  D .p d f.

2 Stand M ärz 2023 .

https://www.ekr.admin.ch/publikationen/d107/1364.html
https://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d269.html
https://www.ekr.admin.ch/pdf/CFR_Abstimmung_vom_07.02_D.pdf
https://www.ekr.admin.ch/pdf/CFR_Abstimmung_vom_07.02_D.pdf


Besondere Fragen
Seit einigen Jahren entsteht auch in der Schweiz eine 
öffentliche Debatte über die Präsenz und Integration 
muslimischer Menschen bzw. über den Umgang mit 
dem Islam. Dies ist unter anderem damit verbunden, 
dass muslimische Vereine stärker in Erscheinung tre­
ten und die in der Schweiz lebenden Musliminnen 
und Muslime sich häufiger zu Wort melden. Ange­
sprochene Belange werden oft als einheitlich wahr­
genommen, doch bei weitem nicht alle Angehörigen 
dieser heterogenen Gruppe identifizieren sich mit den 
Forderungen, die von Vereinigungen oder religiösen 
Sprechern vorgebracht werden. Tatsache ist, dass 
häufig nur der Diskurs einiger prominenter Religiöser 
oder Intellektueller bekannt ist. Weit weniger sichtbar 
sind Musliminnen und Muslime, die zwar die überwie­
gende Mehrheit bilden, aber medial praktisch nicht in 
Erscheinung treten und in der öffentlichen Debatte 
kaum vertreten sind.

Seit vielen Jahren gibt es Bemühungen, muslimische 
Friedhöfe bzw. auf öffentlichen Friedhöfen separate 
Grabfelder für Musliminnen und Muslime bereitzu­
stellen. Mittlerweile gibt es verschiedene Städte und 
Gemeinden, welche Bestattungen nach islamischem 
Brauch geregelt haben, es herrscht aber diesbezüglich 
keine Einheitlichkeit.

Zu hitzigeren Debatten führten in den letzten Jahren 
Minarette, Kopftücher3, Burkas und Schul-Dispense. 
Letztere betreffen häufig, aber nicht nur, muslimi­
sche Mädchen und beziehen sich auf den Sport- oder 
Schwimmunterricht sowie die Teilnahme an Klassenla­
gern. Das Bundesgericht äusserte sich erstmals 1993 
zum Dispens vom Schwimmunterricht und stufte da­
mals die Religionsfreiheit und das Erziehungsrecht der 
Eltern als wichtiger als das Interesse des Staates an der 
Durchführung des Schwimmunterrichts ein. 2008 än­
derte das Bundesgericht diese Praxis jedoch und bestä­
tigte dies 2012. Schulische Pflichten gingen religiösen 
Geboten vor, und Dispense vom Schwimmunterricht 
seien nur noch möglich, sofern besondere Verhält­
nisse geltend gemacht werden könnten.4 Eine gros­
se Debatte löste auch der Fall von zwei jugendlichen 
Muslimen aus, die sich weigerten, ihrer Lehrerin die 
Hand zu geben. Solche Fälle kann es auch in Zukunft 
geben. Dabei ist es wichtig, den Austausch zwischen 
den Beteiligten zu suchen und Wege zu finden (im 
konkreten Fall oder auf rechtlicher Ebene), um solchen 
Situationen angemessen und gegenseitig respektvoll 
begegnen zu können.

In mehreren Kantonen wird Angestellten im öffent­
lichen Dienst, darunter auch Lehrpersonen, entspre­
chend den Grundsätzen des Säkularismus das Tragen 
religiöser Symbole verboten, was auch das Tragen von 
Kopftüchern betrifft. Generell akzeptieren die kanto­
nalen Behörden das Kopftuch bei Schülerinnen und 
Studentinnen. Der Fall einer Genfer Lehrerin, der das 
Kopftuch-Tragen von der Schulleitung mit Hinweis auf 
den Laizismus verboten wurde, ging bis vor den Eu­
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). 
Das Bundesgericht hatte entschieden, dass an einer 
öffentlichen Schule jegliche religiösen Zeichen und da­
mit eine mögliche Beeinflussung der Schülerinnen und 
Schüler zu unterlassen seien.5 Der EGMR stützte das 
Urteil des Bundesgerichts: Er gewichtete das Recht der 
Schülerinnen und Schüler, in einer öffentlichen Schu­
le religionsneutrale Bildung zu erhalten, höher als das 
Recht der Lehrerin auf freie Religionsausübung.6 Ähn­
liche Fälle zu anderen Religionsgemeinschaften sind 
nicht bekannt. Muslimischen Lehrerinnen wird ten­
denziell mit mehr Misstrauen begegnet und es wird 
ihnen Missionierung oder Manipulation ihrer Schüle­
rinnen und Schüler unterstellt. Obwohl säkulare bzw. 
laizistische Prinzipien grundsätzlich auf alle Religions­
gemeinschaften anwendbar sind, sind muslimische 
Frauen am häufigsten von solchen Einschränkungen 
betroffen.

Das Minarettverbot, das 2009 in der Bundesverfassung 
verankert wurde, zeigt deutlich, dass in der Schweizer 
Gesellschaft stereotype Vorstellungen über den Islam 
bestehen. Politikerinnen und Politiker haben diese Ste­
reotype bereits mehrmals ausgenutzt, um Stimmen 
für sich zu gewinnen. Gefordert wurde in letzter Zeit 
auch eine bessere Überwachung muslimischer Organi­
sationen und Gebetsstätten, die Ausweisung von A k­
tivistinnen und Aktivisten des politischen Islams oder 
das Verbot gewisser islamischer Organisationen. Die 
gefährlichen Pauschalisierungen, die dabei verwendet 
werden, um das Bild einer «schleichenden Islamisie- 
rung» der Schweiz zu zeichnen, lassen aber die eigent­
liche Realität komplett ausser Acht.

3 Vgl. BGE 134 I 49 und BGE 134 I 56 (d iskrim inierende Nichtein­
bürgerung w egen Tragen des Kopftuchs).

4 Vgl. BGE 119 Ia 178 ; BGE 135 I 79 ; BGer 2C_666/2011 vom 
0 7 .0 3 .2 0 1 2 .

5 BGE 123 I 296 ; vgl. auch BGE 139 I 280 ; BGE 142 I 49 .
6 EGM R, Dahlab gegen Schw eiz, Nr. 42393/98 vom 1 5 .0 2 .2 0 01 .
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Kernaussagen der EKR

Antim uslim ischer Rassismus, ob in Form von 
W ort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten, 
Symbolen oder in anderer W eise, kann in 
der Schw eiz nach Art. 261bis StGB und/oder 
w eiteren Tatbeständen strafbar sein. Aber 
auch nicht strafbarer antim uslim ischer Ras­
sism us darf nicht toleriert w erden.

Es ist w ichtig , dass rassistische Vorfälle  
gegenüber M uslim innen und M uslim en  
gem eldet w erden, um die angenom m ene  
D unkelziffer zu verringern und den Zugang  
zur Justiz zu verbessern.

D ie Politik darf M uslim innen und M uslim e  
zum  Zwecke von Kam pagnen und Initiati­
ven nicht verleum den und stigm atisieren.

Die M edien spielen bei der Verbreitung  
von negativen Stereotypen und Pauschali­
sierungen auch eine Rolle und müssen sich 
dieser Verantw ortung bew usst sein.

Es braucht um fassende und system atische  
Sensibilisierungsarbeit, um Stigm atisie­
rung, Verallgem einerungen und stereoty­
pe Vorstellungen gegen M uslim innen und 
M uslime zu verhindern.

Das Recht einer Person, ihre Religion aus­
zuüben, soll gew ährleistet sein. In diesem  
Zusam m enhang sollten insbesondere unnö­
tige rechtliche oder adm inistrative Hinder­
nisse abgebaut w erden.

Individuell begangene Verstösse gegen die 
Schw eizer Rechtsordnung dürfen nicht als 
Bew eis für die verm eintliche kulturelle Min­
derw ertigkeit und Unverträglichkeit des Is­
lams mit der Schw eiz interpretiert w erden.

Die EKR begrüsst eine offene W ertediskus­
sion über den Islam. Diese darf jedoch nicht 
despektierlich, vorverurteilend und entw ür­
digend der M inderheit gegenüber geführt 
w erden und muss diese mit einbeziehen.

Der «Kam pf gegen Terrorismus» darf nicht 
zu einer Aushöhlung der M enschen- und 
Grundrechte und zu einer Gleichsetzung  
von M uslim innen und M uslimen mit isla- 
mistischen Terroristen führen.

Die Definition «nationale religiöse Minder­
heit» im Sinne des Rahm enübereinkom ­
mens zum Schutz nationaler M inderheiten  
sollte auch auf die muslimische Gem ein­
schaft angew endet w erden.
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Nützliche Links

Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft SZIG

Föderation islamischer Dachorganisationen der Schweiz (FIDS)

EKR-Zeitschrift Tangram zu Muslimfeindlichkeit (2017)

Studie «Sichtbarer Islam am Arbeitsplatz? Ein Thema für Arbeitnehmende und Arbeitgebende» der Uni Fribourg 
(2020)

Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz (2018)

Rassistische Diskriminierung in der Schweiz, Bericht der Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB (2021)

Umfrage «Zusammenleben in der Schweiz» des Bundesamts für Statistik und der FRB

ECRI revised General Policy Recommendation No. 5 on preventing and combating anti-Muslim racism and 
discrimination (2021 revidiert)

Second European Union Minorities and Discrimination Survey; Muslims -  Selected findings (2017)

FRA Fundamental Rights Report 2022

http://islamandsociety.ch/de/home/
https://www.fids.ch/
https://www.ekr.admin.ch/publikationen/d108/1322.html
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/308918
https://www.ekr.admin.ch/publikationen/d107/1331.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/publikationen/Bericht_FRB_2020.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/erhebungen/zids.html
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.5
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.5
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/fundamental-rights-report-2022
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Ausgangslage
In der Schweiz leben rund 450 000 Musliminnen und 
Muslime. Die Umfrage Zusammenleben in der Schweiz 
2020 des BFS ergab, dass 12 %  der Schweizer Bevöl­
kerung negative Gefühle gegenüber Musliminnen und 
Muslimen hegen. Mit negativen Vorurteilen konfrontiert, 
gaben 20 %  an, diesen zuzustimmen. Negative Meinun­
gen und Stereotype über Musliminnen und Muslime 
erfahren bei der Bevölkerung die höchste Zustimmung 
bzw. die geringste Ablehnung, verglichen mit solchen 
über Jüdinnen und Juden oder Schwarze Personen. Viele 
Musliminnen und Muslime sehen sich mit antimuslimi­
schen Vorurteilen und mit Rassismus konfrontiert. Zuge­
nommen hat vor allem Hassrede in den sozialen Medien.

sche, stereotype und pauschalisierende Aussagen dür­
fen jedoch nicht unter dem Deckmantel der Islamkritik 
legitimiert werden. Es ist w ichtig, eine Unterscheidung 
zu treffen, auch wenn die Grenze oftmals nicht leicht er­
kennbar ist. Als Islamismus werden im heutigen Diskurs 
in westlichen Ländern politische Ideologien bezeichnet, 
welche sich des Islams bedienen, um extremistische, fun­
damentalistische sowie patriarchalische Haltungen zu 
begründen. Gemeinhin wird unter Islamismus eine Posi­
tion verstanden, die die soziale Ordnung gemäss dem Is­
lam gestalten möchte. Häufig werden die Begriffe Islam 
und Islamismus fälschlicherweise miteinander vermischt.

Auftreten
Form en der Diskrim inierung

Definitionen
Als antimuslimischer Rassismus (oder auch Muslim­
feindlichkeit) wird eine ablehnende Haltung und Ein­
stellung bezeichnet, bei der Musliminnen und Muslime 
aufgrund von bestimmten Merkmalen von Kultur, Religi­
on und Herkunft als «fremd» konstruiert werden. Musli- 
minnen und Muslime oder Menschen, die als muslimisch 
wahrgenommen werden, gelten häufig als fanatisch, 
aggressiv, frauenunterdrückend oder Menschenrechte 
missachtend. Diese Stereotypisierungen können dazu 
verwendet werden, um die Diskriminierung von Mus­
liminnen und Muslimen in den Bereichen Gesellschaft, 
Rechtssetzung und -anwendung, Polizei, Gesundheits­
wesen, Einbürgerung, Arbeitswelt, Wohnungssuche so­
w ie Bildung zu rechtfertigen.

Während sich der Begriff antimuslimischer Rassismus 
bzw. Muslimfeindlichkeit auf die betroffenen Menschen 
bezieht, zielt der Begriff Islamophobie/Islamfeindlich-
keit, primär auf die Religion als solche. Es handelt sich 
dabei um eine globale Ablehnung des Islams, welcher 
als fremd, gewalttätig, frauenfeindlich und bedrohlich 
wahrgenommen wird. Der Begriff Islamophobie/Islam- 
feindlichkeit wird jedoch häufig sehr pauschal verw en­
det und fasst dabei auch den auf die Menschen gerich­
teten antimuslimischen Rassismus mit ein.

Von der Islamophobie/Islamfeindlichkeit w ie auch vom 
antimuslimischen Rassismus bzw. von der Muslimfeind­
lichkeit zu unterscheiden ist die legitime Islamkritik, die, 
w ie die Kritik an jeglicher Religion, in einer offenen Ge­
sellschaft erlaubt sein muss. Islamophobie und rassisti-

Wie bei anderen Diskriminierungsformen 
werden Musliminnen und Muslime nicht als 
Individuen wahrgenommen, sondern als Teil 
eines (konstruierten) Kollektivs mit unabän­
derlichen negativen Eigenschaften bzw. Ste­
reotypen.

•  Entwürdigende, beleidigende und stereotype 
Äusserungen gegenüber Musliminnen und 
Muslimen als Individuen oder als Gruppe;

•  Aufru f oder Beihilfe zu oder Rechtfertigung 
von Gewalt oder Mord an Musliminnen und 
Muslimen aus rassistischen, ideologischen 
oder extremistischen Gründen;

•  Einseitige Berichterstattung über M uslim in­
nen und Muslime, häufig in Zusammenhang 
mit negativen Them en, z .B . Radikalisierung 
und Terrorismus. Dabei kommen muslimische 
Stimmen meistens nicht zu W ort;

•  Diskriminierende Volksinitiativen und negative 
politische Diskurse, die die angebliche Unver­
einbarkeit des Islams mit der Schweiz propa­
gieren und damit negative Vorurteile gegen­
über Musliminnen und Muslimen schüren;

Fortsetzung au f der nächsten Seite >>

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/erhebungen/zids.html


•  Zunahme von Hassreden im Internet und in 
den Sozialen Medien gegen Musliminnen und 
Muslime;

•  Besonders häufig werden Frauen angegriffen, 
die ein Kopftuch tragen und damit als Musli- 
minnen erkannt w erden.

Unter Umständen ist antimuslimischer Ras­
sismus gemäss Art. 261bis StGB strafbar.

Kernaussagen der EKR

Antim uslim ischer Rassism us, ob in Form  
von W ort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlich­
keiten, Sym bolen oder in anderer W eise, 
kann in der Schw eiz nach Art. 261bis StGB  
und/oder w eiteren  Tatbeständen strafbar 
sein. A ber auch nicht strafbarer antim usli­
m ischer Rassism us darf nicht to leriert 
w erden.

Es ist w ichtig , dass rassistische Vorfälle  
gegenüber M uslim innen und M uslim en  
gem eldet w erden , um die angenom m e­
ne D unkelziffer zu verringern und den  
Zugang zur Justiz zu verbessern.

Die Politik darf M uslim innen und 
M uslim e zum  Zw ecke von Kam pagnen  
und In itiativen nicht verleum den und 
stigm atisieren .

Die M edien spielen bei der Verbreitung  
von negativen Stereotypen und Pauscha-

lisierungen auch eine Rolle und m üssen  
sich d ieser Verantw ortung b ew usst sein.

Es braucht um fassende und system atische  
Sensib ilisierungsarbeit, um Stigm ati­
sierung, Verallgem einerungen und stereo­
type Vorstellungen gegen M uslim innen  
und M uslim e zu verhindern.

Das Recht einer Person, ihre Religion aus­
zuüben, soll gew äh rle istet sein. In diesem  
Zusam m enhang sollten insbesondere  
unnötige rechtliche oder adm inistrative  
H indernisse abgebaut w erden.

Individuell begangene Verstösse gegen  
die Schw eizer Rechtsordnung dürfen nicht 
als Bew eis für die verm eintliche kulturelle  
M inderw ertigkeit und U nverträglichkeit 
des Islams mit der Schw eiz interpretiert 
w erden.

Die EKR begrüsst eine offene W erte­
diskussion über den Islam. D iese darf je ­
doch nicht despektierlich, vorverurteilend  
und entw ürdigend der M inderheit ge­
genüber geführt w erden und muss d iese  
mit einbeziehen.

Der «Kam pf gegen Terrorismus» darf 
nicht zu einer A ushöhlung der M enschen- 
und Grundrechte und zu einer G leichset­
zung von M uslim innen und M uslim en mit 
islam istischen Terroristen führen.

Die Definition «nationale religiöse M in­
derheit» im Sinne des Rahm enüberein­
kom m ens zum  Schutz nationaler M in­
derheiten sollte auch auf die m uslim ische  
G em einschaft ang ew endet w erden.
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